
gesetzliche ...

dernder oder ausschließender Um
stände gerichtet.

Gesellschaftsgefährlichkeit: bestim
mende Eigenschaft der Verbre
chen, die bereits als Einzeltat bewußt 
schwere und schwerste negative Fol
gen und Gefahrenzustände hervor- 
rufen und mit deren Begehung der 
Täter objektiv und subjektiv eine tief
greifende Erschütterung seiner Be
ziehungen zur sozialistischen Gesell
schaft, u. U. bis hin zum Bruch, be
wirkt.

Gesellschaftswidrigkeit: bestim
mende Eigenschaft der —► Vergehen, 
die das tatsächliche antisoziale 
Wesen, welche das Vergehen un
abhängig von seinem juristischen 
Charakter in der gesellschaftlichen 
Realität hat, charakterisiert.

Gesetz: durch Entscheidung der
Volkskammer der DDR verabschie
dete Rechtsvorschrift, in der all
gemeinverbindlich die grundlegen
den und wichtigsten gesellschaft
lichen Verhältnisse geregelt, die Ziele 
der gesellschaftlichen Entwicklung 
der DDR und die dazu durch die 
Staatsorgane, wirtschaftsleitenden 
Organe, Kombinate, Betriebe, Ein
richtungen, Genossenschaften, ge
sellschaftlichen Organisationen und 
Bürger zu erfüllenden grundsätz
lichen Aufgaben festgelegt sind.
G. nehmen unter den Rechtsvor
schriften den höchsten Rang ein, sie 
besitzen nach der Verfassung die 
höchste Rechtskraft. Alle anderen 
Rechtsvorschriften müssen mit den 
G. übereinstimmen. G. werden im 
Gesetzblatt und anderweitig (Presse, 
Rundfunk, Fernsehen) veröffentlicht.

Gesetzblatt der DDR: vom Sekre
tariat des Ministerrates der DDR 
herausgegebenes amtliches Druck
erzeugnis zur Verkündung der Ge

setze der DDR sowie anderer all
gemeinverbindlicher Rechtsvor
schriften. Es erscheint mit Teil I, II 
und dem Sonderdruck. Im Teil I 
werden Gesetze der DDR, Beschlüsse 
des Staatsrates, Verordnungen und 
Beschlüsse des Ministerrates der 
DDR, Anordnungen und Durchfüh
rungsbestimmungen der Minister und 
anderer dazu ermächtigter Leiter 
zentraler Staatsorgane veröffentlicht. 
Die Verkündung völkerrechtlicher 
Verträge erfolgt im Teil II. Im Son
derdruck werden allgemeinverbind
liche Rechtsvorschriften, die nur 
einen begrenzten Kreis von Staats
organen, Kombinaten, Betrieben usw. 
betreffen, veröffentlicht.

gesetzlicher Vertreter: für einen Ent
mündigten bestellter Vormund, der 
als gesetzlicher (bevollmächtigter) 
Vertreter eines volljährigen An
geklagten auf sein Verlangen als 
Beistand zur Hauptverhandlung zu
zulassen und zu hören ist. Die gesetz
liche Vertretung eines -> Jugend
lichen erwächst aus dem Erziehungs
recht. Erziehungsberechtigte sind am 
gesamten Verfahren zu beteiligen 
und bereits im Ermittlungsverfahren 
zu hören. Die Erziehungsberechtigten 
können von ihren Rechten aus
geschlossen werden, wenn sie an der 
Straftat des Jugendlichen als Anstif
ter, Mittäter oder Gehilfe beteiligt 
waren oder wenn das Interesse des 
Jugendlichen eine solche Maßnahme 
erfordert (z. B. wegen sonstiger nega
tiver Einflußnahmen auf den Jugend
lichen, Alkoholismus, Asozialität 
usw.).

gesetzliche Voraussetzungen der 
Strafverfolgung: unerläßliche Pro
zeßzulässigkeitsbedingungen, durch 
deren Eintreten zum Verdacht einer 
Straftat erst das Recht zur Einleitung 
eines Ermittlungsverfahrens bzw. zur 
Fortsetzung des in irgendeinem Sta-
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